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Gemeinde Aumühle
Abstimmungsergebnis:
Stimmberechtigt:
Ja-Stimme(n):
Nein-Stimme(n):
Enthaltung(en):

Ausschluss nach § 22 GO:

Beschlussvorlage
12/073/2019

Datum: 06.06.2019

Status voraussichtlich: öffentlich
Sichtbarkeit im Internet: öffentlich

Federführend: Amt II.0 - Kämmerei und 
Liegenschaftsamt

Widerspruch gegen die Festsetzung der Kreisumlage; 
hier: Rücknahme des Widerspruchs
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit
20.06.2019 Gemeindevertretung Aumühle Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Aumühle

erklärt das Verwaltungsrechtsverfahren in Sachen Festsetzung der Kreisumlage 2019 für 
den Fall für beendet, als dass der Kreistag des Kreises Herzogtum Lauenburg den 
Umlagensatz rückwirkend auf den 01.01.2019 auf 34,9 % festsetzt. 

Sachverhalt:

Der Bürgermeister hat im März über eine von ihm getroffene Eilentscheidung berichtet, 
wonach er Widerspruch gegen den Bescheid über die Festsetzung der Kreisumlage 2019 
eingelegt hat. 

Mit Schreiben vom 26.03.2019 hört der Landrat die Gemeinden des Kreises über ein 
beabsichtigtes Senken des Umlagesatzes von 1,5 %-Punkten an, der Kreisumlagesatz 
würde damit rückwirkend zum 01.01.2019 auf 34,9 % der Umlagegrundlagen festzusetzen 
sein. Eine Beschlussfassung des Kreistages hierüber würde angestrebt. 
Diese Anhörung ist nach den Regeln des Finanzausgleichsgesetzes durchzuführen. 

Die hierzu im Einvernehmen mit den Gemeinden des Amtes Hohe Elbgeest und dem 
Forstgutsbezirk Sachsenwald abgegebene Stellungnahme wird wie das 
Anhörungsschreiben beigefügt. 
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Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Ja 
Im Vermögenshaushalt: Nein

Einnahmen:  € Ausgaben:  €
Haushaltsstelle: Haushaltsstelle:
voraussichtl. jährl. 
Folgeeinnahmen:  €

voraussichtl. jährl. 
Folgekosten:  €

Deckung / Bemerkung:

im Haushalt sind Mittel enthalten: Ja 

Bei Beschlussfassung des Kreistages über den Umlagesatz iHv 34,9 % rückwirkend auf 
den 01.01.2019 ergeben sich Minderausgaben von rd. 60 T€ für die Gemeinde. 

Anlage/n:







i.jaeger
Textfeld
gez. Unterschrift





 
 

Sprechzeiten:                                                           Konten der Amtskasse Hohe Elbgeest:  

Mo. 09.00 bis 12.00 Uhr 
       14.00 bis 18.00 Uhr 
Die. und Fr. 09.00 bis 12.00 Uhr 
Do. 07.00 bis 12.00 Uhr 

Raiffeisenbank eG Lauenburg   
Nr. 152005 BLZ 23063129  
IBAN DE27230631290000152005  
BIC GENODEF1RLB 

HypoVereinsbank Hamburg 
Nr. 8905000 BLZ 20030000 
IBAN DE60200300000008905000  
BIC HYVEDEMM300 

und nach Vereinbarung Gläubiger-Identifikationsnummer: DE40ZZZ00000098868 
 

 
                                                                                                 

                                                                                                                                                           Die Amtsdirektorin               
 
Amt Hohe Elbgeest, Christa-Höppner-Platz 1, 21521 Dassendorf  

Kämmerei- und Liegenschaftsamt 
  

 

Herrn Landrat des  
Kreises Herzogtum Lauenburg  
Dr. Christoph Mager 
Postfach 11 40  
23901 Ratzeburg 
  
  

Sachauskunft erteilt Zimmer 
Herr Jäger 31 

Zentrale      ☎ 04104/990-0 Fax 04104/990-68 

Durchwahl  ☎ 990200 Fax: 9907200 

 

Email: i.jaeger@amt-hohe-elbgeest.de 
  

 

 Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Meine Nachricht vom Dassendorf, den  

             972.01 jr 365838            16.04.2019 

 
Änderung des Kreisumlagenhebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2019 ; 
Ihr Schreiben vom 26.03.2019 
 
 

Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Mager, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
danke für Ihr Schreiben vom 26.03.2019, mit dem Sie das Anhörungsverfahren nach 
FAG zum Ändern des Kreisumlagenhebesatzes rückwirkend zum 01.01.2019 auf dann 
34,9 % der Umlagegrundlagen einleiten.  
 
Gerne kann ich Ihnen hier eine mit den Gemeinden der dem Amt Hohe Elbgeest 
angehörenden Gemeinden und dem Forstgutsbezirk Sachsenwald abgestimmte 
Stellungnahme zukommen lassen.  
 
Die Gemeinden des Amtes Hohe Elbgeest und der Forstgutsbezirk Sachsenwald 
begrüßen die beabsichtigte Reduzierung des Kreisumlagenhebesatzes und folgen dem 
unterbreiteten Vorschlag.  
Dies jedoch nicht ohne den Hinweis darauf, dass ein Senken des Satz in dieser 
Größenordnung durchaus angebracht erscheint.  
 
Ich gehe mit dieser Antwort weiter davon aus, dass die in Ihrem Schreiben vom 
07.12.2018 an die Mitglieder des Rd. Tisches hinsichtlich der Finanzbeziehungen 
zwischen dem Kreis und dem kreisangehörigen Bereich getroffenen Aussagen 
unverändert fortgelten.  
 
 



 

 

Mein Dank richtet sich ausdrücklich an die Institution und die Mitglieder des Runden 
Tisches. Es scheint ein Forum gefunden worden zu sein, in dem ein sachgerechter und 
erfolgreicher Austausch der verschiedenen Interessen erfolgen kann.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Christina Lehmann  
Amtsdirektorin  
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